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heits-, Arbeits- und Brandschutz gewissen
haft einzuhalten und festgelegte ärztliche 
Maßnahmen zur Förderung, Erhaltung und 
Wiederherstellung der Gesundheit zu be
folgen,

7. Gefahren für Personen und Sachen 
unverzüglich zu melden und soweit wie 
möglich abzuwenden.

§37
Schadenersatz

(1) Ein Strafgefangener, der unter Ver
letzung ihm obliegender Pflichten rechts
widrig einen Schaden verursacht, ist nach 
den Bestimmungen des Zivilgesetzbuches 
der Deutschen Demokratischen Republik 
zum Ersatz dieses Schadens verpflichtet. 
Erkennt er den verursachten Schaden frei
willig an und erklärt er sich zum Ersatz 
bereit, kann die Art und Weise der Wieder
gutmachung schriftlich vereinbart werden.

(2) Der Umfang der Schadenersatzpflicht 
für fahrlässig verursachte Schäden durch 
Verletzung der Arbeitspflichten beim Ein
satz zu gesellschaftlich nützlicher Arbeit er
streckt sich bis zur Höhe einer Monatsver

gütung für Arbeitsleistungen, die dem 
Strafgefangenen gewährt wird.

(3) Bei schuldhafter Schadensverursa
chung, die die Schadenshöhe von 50 M nicht 
übersteigt, ist der Leiter der Strafvollzugs
einrichtung oder des Jugendhauses berech
tigt, die Ersatzleistung ohne Inanspruch
nahme des Gerichtsweges durch Verfügung 
durchzusetzen.

Anmerkung: Vgl. §§ 45, 46 der 1. DB zum 
StVG (Reg.-Nr. 6).

§38
Ansprüche aus Unfällen 
und Berufskrankheiten

Bei Schäden aus im Strafvollzug erlitte
nen Unfällen oder Berufskrankheiten wird 
nach der Entlassung aus dem Strafvollzug 
nach den für die Behandlung von Schäden 
aus Unfällen oder Berufskrankheiten gel
tenden Rechtsvorschriften verfahren, sofern 
diese Schäden zum Zeitpunkt der Entlas
sung noch vorliegen oder danach als ur
sächliche Folge eines solchen Unfalles oder 
einer solchen Berufskrankheit auftreten.

Kapitel V
Besonderheiten des Vollzuges der Freiheitsstrafe 

an Jugendlichen

§39

(1) Der Vollzug der Freiheitsstrafe an 
Jugendlichen hat unter Berücksichtigung 
der entwicklungsbedingten Besonderheiten 
der Jugendlichen und ihres Bildungsniveaus 
zu erfolgen. Die Jugendlichen sind umfas
send in die Gestaltung des Bildungs- und 
Erziehungsprozesses einzubeziehen.

(2) Im Mittelpunkt des Vollzuges steht 
die als Einheit zu verwirklichende Erzie
hung und Bildung der Jugendlichen. Erzie
hung und Bildung sind darauf zu richten, 
die Persönlichkeitsentwicklung der Jugend
lichen, insbesondere ihr Pflicht- und Ver
antwortungsbewußtsein, zu fördern, sie zur 
bewußten Disziplin zu erziehen, ihr Kultur- 
und Bildungsniveau zu heben und sie zu 
befähigen, ihre Freizeit sinnvoll zu gestal
ten. Die Initiativen und die Selbstbetäti
gung der Jugendlichen sind auf die Ent
wicklung, Förderung und Festigung posi

tiver Interessen und gesellschaftsgemäßen 
Verhaltens zu richten.

(3) Zur wirksamen Ausgestaltung des 
Vollzuges der Freiheitsstrafe an Jugend
lichen ist mit den Familienangehörigen, 
Vertretern der Jugendhilfe, der Jugend
organisation und den künftigen Ausbil- 
dungs- bzw. Arbeitsstellen der Jugendlichen 
eng zusammenzuarbeiten.

Anmerkung ^ Vgl. §§ 47, 48 der 1. DB zum 
StVG (Reg.-Nr, 6).

§ 40

(1) In den Jugendhäusern sind die 
Wahrnehmung des Rechts auf Berufsaus
bildung, die Erfüllung der Berufsschul
pflicht sowie die Weiterführung der Allge
meinbildung zu sichern. Grundlagen dafür 
sind die staatlichen Lehrpläne und festge
legten Ausbildungsprinzipien. Die Jugend-


